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Jugend- 
rechtsberater
Alltag, Schule, Elternhaus:  
Was ich wissen muss und was ich darf
4. erweiterte Neuauflage

19,5 mm

Der beliebte Jugendrechtsberater greift die wichtigsten Fragen 

auf, die sich Kinder und Jugendliche auf dem Weg in die Erwachse-

nenwelt stellen. Er hilft zugleich Eltern, Lehrkräften und anderen 

Erziehenden, sich über das geltende Recht zu informieren.  

• Was dürfen Kinder und Jugendliche mit wie vielen Jahren? 

• Welche Hilfen gibt es, wenn Eltern schreien oder gar schlagen? 

• Dürfen Eltern die Post ihrer Kinder lesen? 

• Schlechte Schulnoten und Nichtversetzung: Wann haften Schule 

und Lehrkräfte? 

• Wie müssen sich Kinder und Jugendliche verantworten, wenn  

sie Schaden angerichtet und sich strafbar gemacht haben? 

In der 4. erweiterten Neuauflage geben FachjuristInnen auf rechts- 

pädagogischer Basis und in leicht verständlicher Sprache erneut 

umfassend Antworten zu Themen wie Kinderrechten, Taschengeld 

und Unterhalt, Mobbing, Straßenverkehr, Sexualität und Schwanger- 

schaft, Verträgen und Verschuldung, Internet und Social Media, Wohn- 

gemeinschaften, LGBTQ+, Asyl, Migration und Integration u. v. m.

━

„Es ist eine Einführung in das Jugendrecht und funktioniert auch  

als Nachschlagewerk – vor allem aber schafft es beim Leser  

Rechtsbewusstsein.“ Berliner Zeitung, 15.10.2002, zur 1. Auflage

„Sollte jeder Jugendliche [...] geschenkt bekommen.“   

Michael Lemke, Neue Justiz 12/2002, zur 1. Auflage
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Vorwort der Herausgeberin

Liebe Leserin und lieber Leser!

Endlich ist die lange erwartete 4. Neuauflage des beliebten Jugendrechtsberaters da! 
Mit dieser Auflage wird die Vielzahl der Themen erstmals auf mehrere Fach-Autor(inn)
en verteilt. So konnten Spezialmaterien wie das IT-Recht neu hinzugenommen und, 
wie das Schulrecht, erweitert werden.

Der Jugendrechtsberater behandelt wieder auf rechtspädagogischer Basis in leicht ver-
ständlicher Sprache die wichtigsten Themen von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf dem Weg in die Erwachsenenwelt. Haben Kinder Anspruch auf Ta-
schengeld? Ab wann darf man rauchen oder Alkohol trinken? Ab wann einen Ferienjob 
ausüben? Ab wann ohne Wissen der Eltern zum Arzt?

Der Jugendrechtsberater hilft zugleich Eltern, Lehrkräften, Sozialpädagogen und weite-
ren Erziehenden (auch mit Migrationshintergrund), sich über das geltende Recht und 
über Möglichkeiten zu informieren, junge Menschen nach und nach mit unserer demo-
kratischen Rechtsordnung als Teil ihres Lebens vertraut zu machen.

Der Jugendrechtsberater 2020 greift topaktuelle Themen auf: IT- und Internetrecht. 
Wie können Daten im Internet gelöscht werden? Wie funktioniert Influencer-Mar-
keting? Vorsorgevollmacht und Letztwillige Verfügung über den digitalen Nachlass. 
Widerrufsmöglichkeiten im Verbraucherrecht, Rechte und Pflichten aus einem Wohn-
raum-Mietvertrag am Beispiel einer Wohngemeinschaft. Mietendeckel. Mietpreisbrem-
se. Adoption durch gleichgeschlechtliche Eltern. Freistellung vom Schwimmunterricht 
aus religiösen Gründen; reicht spezielle Schwimmbekleidung (Burkini oder Hasche-
ma)? Hobby Drohnen. Grundrechtskollisionen am Beispiel der Corona-Pandemie. 
Die UN-Kinderrechtskonvention und ihre praktische Bedeutung im Alltag. Migration, 
Asylbewerbung und Integration auf Augenhöhe.

Schließlich werden wieder heikle Themen angesprochen: Kindesmisshandlung und 
sexueller Missbrauch durch Erwachsene. Straßenverkehrsdelikte, Drogen-, Gewalt-, 
Hass-, Internet- und andere Kriminalität. Grundzüge des Jugendstrafverfahrens.

Bad Saarow, im September 2020 Die Herausgeberin
 Sigrun von Hasseln-Grindel
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Geleitwort

In Schule, Ausbildung und Beruf sind Kinder und Jugendliche mit rechtlichen Bestim-
mungen konfrontiert. Dies erfahren sie beispielsweise dadurch, dass sie mit den Eltern 
über die Höhe des Taschengelds diskutieren, in der Schule den Klassensprecher wählen 
oder einen Vertrag über ihr Handy abschließen wollen. Die Kenntnis der ihnen oblie-
genden Rechte und Pflichten kann sehr hilfreich dabei sein, das eigene Leben zu orga-
nisieren, die eigenen Interessen zu vertreten oder mit auftretenden Problemen sicher 
umzugehen. Aus diesem Grund brauchen Kinder und Jugendliche sehr früh Zugang zu 
Wissen über ihre Rechte und Pflichten.

Wie wichtig die Kenntnis von Rechten und Pflichten von Kindern und Jugendlichen ist, 
habe ich auch persönlich erfahren. Bereits in der Schulzeit engagierte ich mich in der 
Schülervertretung und bot Seminare über Mitwirkungsrechte in der Schule an. Durch 
diese Tätigkeit erfuhr ich, wie umfassend die Möglichkeiten sind, die eigene Schule 
mitzugestalten und welche Rechte Schülerinnen und Schülern tatsächlich zugestan-
den werden. Beispielsweise regelt der Gesetzgeber, wie viele Hausaufgaben aufgege-
ben werden können, welche schulischen Leistungen benotet werden dürfen und wie 
Fehlverhalten von Schülerinnen und Schülern geahndet werden darf. Das Wissen über 
diese Rechte ist entscheidend dafür, diese wahrnehmen und einfordern zu können. Aus 
diesem Grund ist das vorliegende Buch ein wichtiger Wegweiser für Kinder und Ju-
gendliche in diesem Bereich.

Der Jugendrechtsberater liefert ein fundiertes und gut recherchiertes Überblickswissen 
zu rechtlichen Fragen von Kindern und Jugendlichen. Sie erhalten darin einfach ver-
ständliche Antworten auf auftretende rechtliche Fragen in Familie, Schule und Beruf. 
Auch Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen können dieses Buch dafür nutzen, sich 
über rechtliche Belange zu informieren und Unsicherheiten abzubauen.

Die Autorinnen und Autoren haben in der vierten Auflage die Inhalte des Buches auf 
die aktuelle Rechtslage angepasst und ein eigenes Kapitel zum IT- und Internetrecht 
ergänzt. Besonders ansprechend wird das Buch durch die Verwendung von vielen all-
tagsnahen Fragen und Fallbeispielen, mit denen die bestehende Rechtslage transparent 
und anschaulich vermittelt wird.

Ich wünsche den Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre und auch der vorlie-
genden Auflage den Erfolg und die Verbreitung, die sie verdient.

Prof. Dr. Dirk Richter 
Professor für Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung. Universität Potsdam
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Stimmen zu den Vorauflagen des Jugendrechtsberaters

Zur 3. Auflage 2006

Aus dem Vorwort von Ulrike Kahn

„… Der „Jugendrechtsberater“ ist zwar für Kinder und Jugendliche geschrieben, jedoch 
ist er auch für Erwachsenen eine sich lohnende Lektüre. Das Buch bietet nach Lebens-
weltthemen sortiert eine schnelle, leicht lesbare Orientierung gegen die Unsicherheiten 
mit und Unklarheiten von Gesetzen, die den Prozess des Erwachsenwerdens von Kin-
dern und Jugendlichen begleiten. Zusätzlich sind bei den meisten Themen auch Fall-
beispiele aus der Realität beschrieben, die eine Grundlage für Gespräche und Diskus-
sionen mit Kindern und Jugendlichen bieten, um das eigenen Handeln zu reflektieren 
und zu analysieren und um zu einem Rechtsverständnis zu gelangen. Dieses Rechtsver-
ständnis beinhaltet nicht nur das Wissen um die Rechte, sondern baut außerdem auf 
eine Basis von demokratischen Werten auf und ist somit nachhaltige politische Bildung 
und Demokratie-Lernen. Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform setzt De-
mokratie als Lebensform voraus. Das heißt, dass Demokratie gelernt werden muss, um 
gelebt werden zu können, denn Demokraten werden nicht geboren.

Dem „Jugendrechtsberater“ liegt eine Philosophie zugrunde, die davon ausgeht, dass 
Kinder und Jugendliche gleichwertige und gleichgestellte Kommunikationspartner von 
Erwachsenen und anderen Kindern und Jugendlichen sind, dass sich Erwachsene und 
Kinder und Jugendliche gegenseitig respektieren und ein gemeinschaftliches Zusam-
menleben zuhause, in der Schule und im außerschulischen Bereich partizipatorisch re-
geln und dass sie mit anderen Menschen tolerant zusammenleben wollen und können. 
Es wird aufgezeigt, dass Rechte und Pflichten sich gegenseitig bedingen, d. h., dass Kin-
der nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben, die aus den Rechten zwangsläufig 
im Perspektivwechsel entstehen.

Damit sind Pflichten keine lediglich durch die Erwachsenenwelt gesetzte Normen, 
sondern logische Konsequenzen aus demokratischen Rechten, die gleichermaßen zu 
akzeptieren sind.

Nur da, wo Kinder und Heranwachsende noch schutzbedürftig sind, engen Gesetze die 
individuelle Freiheit von Kindern und Jugendlichen scheinbar ein bzw. gestehen ihnen 
ein milderes Strafmaß bei Gesetzesübertretungen zu.

Dieser Ansatz korrespondiert mit modernen Ansätzen präventiver Arbeit und der Auf-
fassung von Pädagogik, die zur Entwicklung einer demokratischen Persönlichkeit bei-
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trägt. Die Behauptung, dass „Erziehung Grenzen setzen muss“, wird in dem Buch in 
folgenden Kontext gesetzt:

Nicht die Erziehung des Erwachsenen setzt Grenzen für das Handeln von Kindern und 
Jugendlichen, sondern die Grenzen werden in einem gesellschaftlichen Zusammen-
hang definiert, ausgehandelt und sind richtungweisend.

Der „Jugendrechtsberater“ ist basis- und lebensnah, niederschwellig und erfahrbar aus-
gestaltet. Damit erreicht er gleichermaßen die Schülerschaft der gymnasialen Oberstufe 
als auch Schülerinnen und Schüler in der Grundschule. Er eignet sich als Kompendium 
zur peer-education. Ältere Jugendliche werden durch die Schule und den außerschuli-
schen Bereich angeregt, jüngeren sowie gleichaltrigen „Bedürftigen“ in ihrer jugendei-
genen Sprache zu helfen.

Der Jugendrechtsberater bietet konkrete Lebens- und Orientierungshilfe für den heran-
wachsenden Bürger in einer Demokratie.“

Ulrike Kahn, Schulrätin a. D. des Landesinstituts für Schule und Medien (LISUM)  
Berlin-Brandenburg; Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands im Regionalverband 

Berlin-Brandenburg der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V.

*****

Aus der Rezension von Michael Lemke in: Neue Justiz 11/2006, S. 503

„In meiner Besprechung der 2. Auflage des »Jugendrechtsberater« (NJ 2002, 641) 
habe ich resümiert, dass es für Sigrun von Hasseln nicht leicht sein würde, die vielfälti-
gen Informationen des Ratgebers aktuell zu halten. Die damit zwangsläufig verbundene 
Mühe werde damit belohnt werden, dass ihr Ergebnis der beste Jugendrechtsberater 
bleibe, den es derzeit auf dem deutschen Markt gebe. Dieser Ausblick ist durch die nun 
erschienene 3. Auflage des Ratgebers vollständig gerechtfertigt worden…

Dies zeigt zugleich auch die Bandbreite derjenigen Fragen, die der Berater beantwortet: 
Einerseits erklärt die Autorin alle Gesetze, die für Kinder und Jugendliche interessant 
sind. Das betrifft u. a. Rechte in Schulen und im Elternhaus, innerhalb der Berufsausbil-
dung und des Wehr- und Zivildienstes. ….

Andererseits ist der Jugendrechtsberater eine sich stets lohnende Lektüre nicht nur für 
Eltern oder sogar Großeltern, sondern auch für Erwachsene, die sich einfach nur infor-
mieren wollen, wie die Rechts- und Sachlage um die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen aktuell ausgestaltet ist. Man braucht dies, um die sich derzeit besonders schnell 
verändernden fortlaufenden Diskussionen über Generationenverträge und den Um-
gang der Generationen miteinander in den Medien besser verstehen zu können, auch 
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wenn man nicht unmittelbar selbst betroffen ist. So wäre es gut, wenn sich jeder mit 
einem Blick in das Kapitel »J« über die gesetzlichen Folgen von kindlicher Delinquenz 
oder von Jugendkriminalität und vor allem über den Ablauf des Jugendstrafverfahrens 
oder des Bußgeldverfahrens unterrichten würde. Manche allenfalls für den Stammtisch 
geeigneten Bewertungen in der Öffentlichkeit würden dann ausbleiben oder durch dif-
ferenzierte Meinungen ersetzt werden.

Die Philosophie des Jugendrechtsberaters ist für denjenigen, der mit der Jugendrechts-
bewegung vertrauter ist, klar erkennbar. Sie geht davon aus, »dass Kinder und Jugend-
liche gleichwertige und gleichgestellte Kommunikationspartner von Erwachsenen und 
anderen Kindern und Jugendlichen sind, dass sich Erwachsene und Kinder und Jugend-
liche gegenseitig respektieren und ein gemeinschaftliches Zusammenleben zuhause, in 
der Schule und im außerschulischen Bereich partizipatorisch regeln und dass sie mit 
anderen Menschen tolerant zusammenleben wollen und können«, wie Ulrike Kahn 
eingangs des Buchs schreibt. Dies bedingt die Anerkennung von Rechten, aber auch 
von Pflichten, jeweils abgestimmt auf das Alter und den Entwicklungsstand des Kindes 
und des Jugendlichen; eine Philosophie, die im Hinblick auf die Bedrohungen unserer 
Gesellschaft in der derzeitigen unruhigen und neue Umbrüche bewirkenden Zeit von 
besonderer Bedeutung ist.

… Umso eher gilt die Anregung des Rezensenten, wonach jeder junge Mensch, der 
zehn Jahre alt wird, aus diesem Anlass den »Jugendrechtsberater« geschenkt bekom-
men sollte, weiter.“

Ministerial-Dirigent Prof. Dr. Michael Lemke a. D.,  
Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg

Zur 2. Auflage 2002

Vorwort von Wolf Kahl zur 2. Auflage 2002 und zur 3. Auflage 2006

„In meiner über zwanzigjährigen Tätigkeit nicht nur als Zivil- und Strafrichter, son-
dern in erster Linie auch als nebenamtlicher Rechtskundelehrer an allgemeinbildenden 
Schulen und als Rechtsdozent an einer Fachhochschule habe ich immer die Erfahrung 
gemacht, dass die Rechtskenntnisse von Jugendlichen (bei den meisten Erwachsenen 
sind da nur vereinzelt Fortschritte auszumachen) im Durchschnitt sehr bescheiden 
sind. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache. Die Ursache ist in fehlenden Rechts-
kenntnissen von Eltern und Lehrern zu finden. Woher sollten sie die Kenntnisse auch 
haben, ging es Ihnen als Kindern und Jugendlichen doch genauso. Die Lehrpläne ver-
nachlässigen die Vermittlung von Rechtsbewusstsein und Rechtskenntnissen; und dies 
ist nach meiner Ansicht zunehmend verantwortungsloser:
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In früheren Zeiten ergaben sich die zu einem geordneten und friedlichen Zusammen-
leben der Menschen bitter notwendigen Grundprinzipien aus der gemeinsamen Reli-
gion, in der jüngeren Vergangenheit aus einer sich Gehorsam verschaffenden Ideolo-
gie. So ist es also heute das Recht, in dem die die Gesellschaft verbindenden und sie 
zusammenhaltenden Wertvorstellungen zusammenfließen. Gleichzeitig hält das Recht 
die Orientierung an diesen Wertvorstellungen wach, ohne die eine Rechtsordnung 
nicht lebens- und widerstandsfähig ist, sondern in die Gefahr gerät, zur Herrschaft des 
Willkürlichen und möglicherweise des Bösen zu entarten (Peter Macke, Rotary und 
Recht und Freiheit, Rede auf der Konferenz des Rotary-Distrikts 1940 am 10.06.2001 
in Brandenburg a. d. Havel). Deshalb ist es gerade in der heutigen Zeit so wichtig, bei 
der Schaffung von Rechtsbewusstsein und der Vermittlung von Rechtskenntnissen bei 
Jugendlichen einen Neuanfang einzuleiten. Dazu wird der vorliegende Jugendrechtsbe-
rater einen nicht unerheblichen Beitrag leisten, indem er nahezu alle die Jugend bewe-
genden Rechtsfragen in altersgerechter Sprache formuliert und sie dann verständlich 
und einleuchtend beantwortet.“

Wolf Kahl. Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts von 2011–2015
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A. Von Geburt an voller Rechtsschutz

I. Unsere Rechtsordnung schützt die Schwächeren  
in unserer Gesellschaft 

Vor einigen Jahren war ich an einer gemütlichen Kaffeerunde in einem sozialen Stadt-
teilladen beteiligt. Eingeladen waren Menschen, die arm, gebrechlich, teilweise obdach-
los und teilweise Analphabeten waren. Sie kamen, weil es Kaffee, Kuchen, belegte Bröt-
chen, Würstchen und Kartoffelsalat umsonst gab. Dafür nahmen sie in Kauf, mit uns 
Juristen über Grundlagen unserer Rechtsordnung zu diskutieren.

Auf die Eingangsfrage: „Was halten Sie von unserem Recht?“ schimpften die etwa 30 
Gäste sofort los: „Unser Recht? Das ist doch das letzte.“ „Das Recht ist nur ein Macht-
instrument der da oben, damit die uns noch besser gängeln können.“ „Der Scheißstaat 
tut nichts für uns. Wo bleibt die Gerechtigkeit? Oder ist es gerecht, dass die Regierung 
meine kleine Stütze kürzt und den Reichen die Silbertabletts unter den Arsch schiebt?“ 
„Wahlen? Soll das ein Witz sein? Ich geh doch nicht zur Wahl. Die da oben sind alle 
gleich. Vor der Wahl wird alles versprochen und nach der Wahl haben die uns verges-
sen.“

Nachdem sich der Frust der Gäste entladen hatte, wurde über die Frage abgestimmt:

„Wer ist der Meinung, dass das Recht nur ein Machtinstrument der Mächtigen ist?“

Alle Hände schnellten nach oben. Jeder der anwesenden Gäste war dieser Meinung.

Wir Juristen dazu: „Das ist einstimmig. Wir wollen jetzt mal gemeinsam prüfen, ob das 
Recht wirklich nur für die Mächtigen da ist und dann stimmen wir noch einmal ab. 
Ok?“

Alle nickten.

Und so begannen wir ein Frage-Antwort-Spiel.

„Wir leben in einem Rechtsstaat. Was heißt das.“?

Wir arbeiteten heraus, dass in einem Rechtsstaat jedes staatliche Handeln nur rechtmä-
ßig ist, wenn es vorher in einem Gesetz steht.

Das Gegenteil ist ein Unrechtsstaat. Dort beruhen staatliche Entscheidungen zuweilen 
auf der Laune Einzelner.
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Beispiel: Regierungsmitglied Meier hat sich zu Hause über seine Tochter geärgert, 
weil diese versehentlich das Birnenkompott auf den Boden hat fallen lassen. Voller 
Wut ordnet er an, dass die gesamte Birnenernte des Landes zu vernichten sei. In ei-
nem Rechtsstaat undenkbar. 

Nun wurde allen Kaffeegästen ein Grundgesetz geschenkt. Ein Grundgesetz hatte wohl 
noch keiner der Gäste je in der Hand gehalten. Weder im Elternhaus, noch in der Schu-
le, noch in der Ausbildung, noch beim Sozial- und Arbeitsamt war ihnen diese wichti-
ge kleine Broschüre überreicht worden. Wir gaben ihnen den Rat, ab jetzt gut auf ihr 
Grundgesetz aufzupassen. Und diejenigen, die lesen können, sollten denen, die nicht 
so gut lesen können, immer mal wieder daraus vorlesen. Denn da stehen die wichtigs-
ten Rechte drin, die sie als Bürgerinnen und Bürger – nicht nur – vor „denen da oben“ 
schützen, sondern auch vor anderen Menschen, Vermietern und Firmen.

Wir gingen nun ein paar der Grundrechte durch. Der Text wurde jeweils von einem der 
Gäste vorgelesen.

Die Gäste wurden immer interessierter und aufgeregter. Da stand also schwarz auf weiß, 
dass jeder Mensch ein Recht hat, vor unwürdiger Behandlung, vor körperlichen und 
seelischen Verletzungen, vor Willkür, vor Ungleichheit, vor Freiheitsberaubung, vor 
Hunger, vor Erfrieren und vor Obdachlosigkeit geschützt zu werden. Und dass es ein 
Recht auf Hartz IV und Sozialhilfe gibt. Und dass man alles sogar beim Gericht einkla-
gen kann. Und wenn man nicht genug Geld für einen Anwalt und für das Gericht hat, 
man beim Amtsgericht sogar einen Beratungshilfeschein und einen Antrag auf Prozess-
kostenhilfe holen kann. Und, und, und …

Nach etwa 2 Stunden sagten wir Juristen:

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Deshalb machen wir für heute Schluss.

Doch wir wollen noch einmal abstimmen.

Wer ist der Meinung, dass das Recht nur ein Machtinstrument der Mächtigen ist?“

Niemand erhob seine Hand.

„Gegenprobe: Wer ist der Meinung, dass das Recht auf der Seite der Schwachen in un-
serer Gesellschaft steht?“

Nun schnellten alle Hände nach oben.
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II. Jeder hat nur so viel Recht, wie er Kenntnis davon hat!

Es war uns gelungen, Menschen, die sich in ihrem Alltag kaum mit dem Recht befassen, 
davon zu überzeugen, dass unsere Rechtsordnung unter dem Dach des Grundgesetzes 
eine sehr gute, fortschrittliche Rechtsordnung ist, die die Schwächeren in der Gesell-
schaft schützt.

Doch warum waren diese Menschen vorher so verbittert, wohl Jahrzehnte gar der Mei-
nung, dass das Recht gegen sie und nur das Machtinstrument der Mächtigen ist?

Ganz einfach: Niemand hatte ihnen Rechtskenntnisse vermittelt. In keinem Elternhaus, 
in keiner Schule, in keinem Jugendclub. Überall war man der Meinung, dass das Recht 
nur etwas für die Juristen sei. Dabei leben wir in jeder Sekunde unseres Lebens mitten 
im Recht. Fast alle menschlichen Beziehungen sind durch das Recht geregelt. Wir wis-
sen es nur meist nicht.

Und natürlich schützt das Recht ganz besonders die Schwächsten in unserer Gesell-
schaft, die Kinder. Und das nicht erst seit der UN-Kinderrechtskonvention vom 20. 
November 1989. Vielmehr bestimmt unser Bürgerliches Gesetzbuch seit dem 1. Januar 
1900 in

§ 1: Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt  
mit der Vollendung der Geburt.

Rechtsfähigkeit heißt, dass man Träger von Rechten und Pflicht sein kann. Ein Recht 
ist ein Anspruch, den man gegen jemand anderen hat. Eine Pflicht ist ein Anspruch, 
den ein anderer gegen dich hat. Da schon ein Baby rechtsfähig ist, kann es – vertre-
ten durch seine Sorgeberechtigten – Verträge schließen, einen Unfallverursacher auf 
Schmerzensgeld und einen Elternteil auf Unterhalt verklagen. Der Säugling haftet als 
Eigentümer eines Grundstücks, das ihm zur Geburt geschenkt wurde, wenn einem 
Passanten ein Dachziegel auf den Kopf fällt, auf Schadensersatz und Schmerzens-
geld. Ein Mensch kann sogar schon vor seiner Geburt erben und gleich nach der 
Geburt von denjenigen verklagt werden, die das Testament anfechten.

Und unser Grundgesetz bestimmt auch in

Art. 3 Abs.1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“

Also auch alle Menschen jeden Alters, egal ob der Mensch 8 Tage, 8 Jahre oder 80 
Jahre alt ist.
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III.  Keine Angst vor Gesetzesfluten

Viele Menschen, auch Erwachsene, die, wie zum Beispiel Lehrkräfte, studiert haben, 
haben Angst vor dem Recht. Zugegeben: Es gibt so immens viele Gesetze, dass es selbst 
keinem Juristen gelingen dürfte, einen dauerhaften Pfad durch den Dschungel von Para-
grafen, Verordnungen und höchstrichterlichen Urteilen zu schlagen. Denn kaum hätte 
er alle Hindernisse aus dem Weg geräumt, gäbe es neue Anstrengungen, weil sich schon 
wieder zahlreiche Gesetze und Verordnungen geändert hätten.

Doch keine Angst: In unserem Recht kommt es hauptsächlich darauf an, die Grundge-
danken und die Grundstrukturen unserer Rechtsordnung zu verstehen, weil kein Ge-
setz und keine Verordnung dazu im Widerspruch stehen darf.

1. Was ist eigentlich Recht?

Recht ist zunächst nichts anderes als die Regelung unseres Zusammenlebens. Vor lan-
ger, langer Zeit wurde das Zusammenleben einmal durch zehn Gebote geregelt. Damit 
sind Menschen bis heute weltweit gut gefahren. Würden die zehn Gebote etwas ak-
tualisiert, etwa Umweltschutz, Gentechnologie und Selbstzerstörungswaffensysteme 
berücksichtigt, würde sich in den Grundstrukturen Entscheidendes nicht ändern.

2. Gesetze – Variationen der 10 Gebote?

Ebenfalls vor vielen Jahren sagte ein kluger Mensch: „Rund 35 Millionen Gesetze gibt 
es auf der Welt, um zehn Geboten Geltung zu verschaffen.“ Dieser Satz ist sehr wichtig, 
wenn wir uns der Materie Recht nähern wollen. Tatsächlich kommen wir mit wenigen 
Regeln aus!

3. Die Achtung des Nächsten als Fundament  
unserer Rechtsordnung schlechthin

Reduzieren wir auch noch die zehn Gebote auf ihre Grundaussage, was bleibt dann?

Die Achtung vor Gott bzw. vor der Schöpfung, dem Leben, der Natur. Und die Achtung 
des Nächsten.

Die Achtung des Nächsten finden wir wiederum in zahlreichen Kulturen und Rechts-
ordnungen und in den verschiedensten Gesetzen wieder. Wir brauchen diese Gesetze 
gar nicht im Einzelnen zu kennen, wenn wir nur wissen, dass die Achtung des Nächsten 
das Fundament unserer Rechtsordnung schlechthin ist, auf dem alle tragenden Wände, 
Säulen und sonstigen Gebäudeteile aufbauen. So würde es dem Achtungsgebot gegen-
über Rollstuhlfahrern (und damit der UN-Behindertenkonvention) widersprechen, 
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wenn eine Bauordnung den Bau eines öffentlichen Gebäudes erlaubt, das nur über eine 
mehrstufige Treppe erreichbar ist und keinen barrierefreien Zugang, wie einen Aufzug 
hat.

4. Unser Gebäude:  
Der offene, freiheitlich demokratische Rechtsstaat

Fundamente sind oft ähnlich. Trotzdem weiß man noch nicht, wie das Gebäude aus-
sehen soll, das auf diesem Fundament stehen wird. Wird es ein rot verklinkertes Einfa-
milienhaus, ein weißes Schloss, eine Hundehütte, ein gläsernes Hochhaus, ein ökologi-
scher Massivholz-Bau, ein Kirchenbau, ein Parkhaus, ein Natur-Kindergarten?

Doch hat sich der Architekt bzw. der Bauherr für eine bestimmte Gebäudeart entschie-
den, hat er damit im Wesentlichen auch den Stil, bestimmte Gebäudemerkmale und 
die dafür erforderlichen Materialien festgelegt. Nehmen wir an, es soll ein ökologischer 
Massivholz-Bau entstehen, dann folgt daraus fast automatisch, dass alle Baumaterialien 
in Grundausstattung, Farben, Fußböden, Art der Fenster, Heizung uvm. ökokompati-
bel sein müssen, ohne dass dies jedes Mal ausdrücklich betont werden muss.

So ist das auch in Gesellschaft und Staat. Unsere Gesellschaft hat sich als Bauherr dafür 
entschieden, in einem offenen, pluralen, von kultureller Vielfalt geprägten demokrati-
schen Rechtsstaat leben zu wollen, in der alle Menschen sich gegenseitig achten, gleich 
und frei sind und wo die eigene Freiheit nur dort endet, wo die Freiheit des anderen be-
ginnt. Dieser Wille wurde im Grundgesetz für alle in Deutschland lebenden Menschen 
als geltendes Recht umgesetzt.

Daraus folgt automatisch, dass zum Beispiel folgende Gesetze gegen das Grundge-
setz verstoßen würden und deshalb von vornherein rechtswidrig bzw. nichtig wären:

 – Ein Gesetz, das in Deutschland die Prügelstrafe und Hausarrest bei Kindern er-
lauben und bestimmen würde, dass Frauen keinen Beruf lernen, keinen Führer-
schein machen, die Wohnung nur verschleiert und ab 18.00 Uhr gar nicht mehr 
verlassen dürfen. Denn unser Grundgesetz garantiert die körperliche Unver-
sehrtheit, die Bewegungsfreiheit, die freie Entwicklung der Persönlichkeit, die 
Gleichheit, die Berufsfreiheit und vieles mehr.

 – Ein Gesetz, wonach Kinder erst ab dem 18. Geburtstag erben dürfen. Denn 
unser Recht schützt Kinder und behandelt sie mit Vollendung der Geburt als 
gleichwertige und als vollen Umfangs rechtsfähige Menschen.
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Man muss also kein Jurist sein, um sich nur aus dem Grundrechtskatalog unseres 
Grundgesetzes (vgl. Kap. I) herleiten zu können, dass derartige Gesetze keine Gültig-
keit entfalten könnten.

IV. Schutz durch Basis-Rechtskenntnisse

Man sieht also, dass man nicht 100.000 Gesetze auswendig lernen muss, um wichtige 
Rechtskenntnisse zu erwerben und dadurch geschützt zu sein.

Entsprechend ist es das Hauptziel dieses Jugendrechtsberaters, die Prämissen unseres Zu-
sammenlebens als Grundlagen unserer Rechtsordnung so aufzuzeigen, dass schon Kinder 
und Jugendliche, aber auch ihre Eltern, Großeltern, Erziehende, Lehrkräfte und Ausbilder 
dafür sensibilisiert werden, im Alltag ein Gefühl für Recht und Unrecht zu entwickeln.

Das schärft ihre Kritikfähigkeit, schützt sie vor skrupellosen Geschäftemachern (auch 
im Internet), lehrt sie, sich nicht in dunkle Geschäfte und nicht in radikale Gruppen zie-
hen zu lassen, zeigt ihnen, dass man sich gegen behördliche Bescheide auch mit fried-
lichen Mitteln zur Wehr setzen kann und zeigt ihnen ihre eigenen Pflichten und damit 
Grenzen auf.

Denn auch wer seine Pflichten kennt und erfüllt, kommt viel einfacher durchs Leben. 
Er/sie hat meist mehr Erfolg bei Bewerbungen: ob er/sie sich um eine Wohnung, einen 
Arbeitsplatz oder um eine(n) Partner(in) bemüht. Stets wird der Person der Vorrang 
gegeben, die sich gut benehmen kann, weil sie ihre Rechte und Pflichten kennt und 
danach handelt.

Insbesondere lernen Kinder und Jugendliche, die in Rechtsfragen sensibilisiert sind, 
sich schneller – zum Beispiel im Internet – zurecht zu finden, wenn sie zu einem Thema 
mehr wissen möchten.

V. Adäquates Rechtsverhalten – Fairplay und Mediation

Auch wenn man durch Rechtskenntnisse gut gerüstet ist, sollte man lernen, sei-
ne Kenntnisse seinem Gegenüber taktvoll zu vermitteln. Sonst gilt man schnell als 
Rechthaber(in), mit dem/der man nichts zu tun haben möchte. Man kann schon in der 
Familie lernen, wie harmonisch alles sein kann, wenn man sich verständigt.

1. Duschordnung in der Familie

Das fängt schon morgens in der Familie an. Stürmen morgens alle gleichzeitig unter 
die Dusche, gibt es eine Überschwemmung und keiner wird richtig sauber. Also regeln 
die Familienangehörigen, wer wann unter die Dusche darf. Diese Regelung ist nichts 
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